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SICHERHEITS- undGESUNDHEITSSCHUTZDOKUMENT
gemäß §5 ArbeitnehmerInnenschutzgesetz (ASchG)
Dieses Dokument muss beim Eintritt von Gründen laut § 4 Abs. 4 und 5 (z.B. Unfall, begründeter Verdacht einer
arbeitsbedingten Erkrankung, neue Arbeitsmittel, -stoffe, -verfahren, begründetes Verlangen des Arbeitsinspektorates)
überprüft und gegebenenfalls angepasst werden!
Wenn bei der Festlegung von Maßnahmen zur Gefahrenverhütung ÖNORMEN, europäische Normen (EN), ÖVE-Vorschriften, Unfallverhütungsvorschriften, Technische Richtlinien oder sonstige anerkannte Regeln der Technik zugrundegelegt werden, sind diese anzugeben:
Es wurden Maßnahmen beraten:
Datum
Im Arbeitsschutzausschuss behandelt:
(bei mehr als 100 Arbeitnehmern)
Wenn kein Arbeitsschutzausschuss besteht:
Mit Sicherheitsfachkraft (SFK),
Arbeitsmediziner (AM),
Sicherheitsvertrauenspersonen (SVP) und
Belegschaftsorganen (BO) beraten:
Mit allen betroffenen Arbeitnehmern beraten:
Wenn kein Arbeitsschutzausschuss und keine SVP vorhanden sind:
Beilagen:
 Gibt es Beschäftigungsverbote bzw.
 -beschränkungen für:
ja
nein
Hinweise
(z.B.: Wenn ja Welche)
     behinderte Arbeitnehmer?
     Schwangere und stillende Mütter?
     Jugendliche?
     Lehrlinge?
Sonstige personenbezogene Angaben:
(z.B. ab wann dürfen Lehrlinge beschäftigt werden; erforderliche besondere
 Fähigkeiten und Kenntnisse; Behinderungen, mit denen hier nicht gearbeitet werden darf)
ja
nein
Hinweise
(z.B.: Wenn ja, welche?)
Sind Eignungs- und Folgeuntersuchungen erforderlich? (5. Abschnitt ASchG; Vdg über die Gesundheitsüberwachung)
Sind Fachkenntnisse nachzuweisen?
(§ 63 ASchG - z.B. bei Staplern) 
 Sind persönliche Schutzausrüstungen (PSA)
 notwendig? (eventuell Beilage)
Sind Bereichskennzeichnungen erforderlich?
Sind Zutrittsbeschränkungen erforderlich?
Sind Vorkehrungen für ernste und unmittelbare
Gefahr erforderlich? (§3 Abs. 3 u. 4 ASchG)
Wird mit gefährlichen Arbeitsstoffen gearbeitet?
(§§ 40, 42 ASchG)
Bestehen Prüfpflichten ?
(z.B. lt. § 37 ASchG, z.B.:Aufzüge, Hebebühnen...)
Ist eine Brandschutzordnung behördlich vorgeschrieben?
Sind Evakuierungspläne behördlich vorgeschrieben?
Muss ein Explosionsschutzdokument erstellt werden?
mögliche 
Gefährdung oder Belastung
festgestellt
Maßnahmentechnisch - organisatorisch - personenbezogen
Zuständiger
umgesetzt am
(Termin) 
Kontrolle
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	AP2: 
	Speichern: 
	Arbeitsplatz: 
	APname: Arbeitsstätte - Fluchtwege gesicherte Fluchtbereiche, Notausgänge, Stiegenhaus
	Taetigkeit: 
	AnzArbeitnehmer: 
	Kurzbesch: Anforderungen an Fluchtwege gesicherte Fluchtbereiche , Notausgänge und Stiegenhäuser in Bezug auf Länge, Breite, Brandschutz, Benützbarkeit.
	Ermittlung: 
	Datum: 
	: 
	OENormen: Arbeitsstättenverordnung - AStV §§ 13, 17-22
Arbeitsmittelverordnung - AMVO § 8
	SFK: 0
	AM: 0
	SVP: 0
	BO: 0
	Beilagen: 
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	Hinweis: 
	Hinweis: 
	Hinweis: 
	Hinweis: 
	Angaben: 
	Hinweis: 
	Hinweis: 
	Hinweis: 
	Hinweis: Fluchtweg-, und Orientierungsbeleuchtung, Notausang, Verkehrswege welche im Gefahrenfall nicht benützt werden dürfen
	Hinweis: 
	Hinweis: 
	Hinweis: 
	Hinweis: Fluchtweg-, Orientierungsbeleuchtung, Brandmeldeeinrichtungen
	Hinweis: Siehe Behördenvorschreibung (Bescheid)
	Hinweis: Siehe Behördenvorschreibung (Beschied)
	Hinweis: 
	Textfeld3: 
	Gefährdung: Fluchtwege, gesicherte Fluchtbereiche, Notausgänge nicht oder falsch festgelegt
(Ausnahme AStV § 17 Abs.2 Z2 vor 31.12.1983, Abs.2 Z2 lit.b vor 31.12.1998)

	Gefährdung: Abmessungen von Fluchtwegen u. Notausgängen
(Ausnahmen AStV §18 Abs. 1 od. 2 vor 31.12.1951, Abs. 1 Z3 31.12.1998)
	Gefährdung: Anforderungen an Fluchtwege
(Ausnahmen AStV § 19  Abs.1 Z5 vor 31.12.1983, Abs. 3 vor 31.12.1983, Abs.4 vor 31.12.1951, Abs.5 Z1, 3 od. 4 vor 31.12.1998)

	Gefährdung: Notausgänge
(Ausnahmen AStV § 20 Abs. 3 od. 4 vor 31.12.1998)
	Gefährdung: Gesicherte Fluchtbereiche - Anforderungen
(Ausnahmen AStV § 21 Abs.1 vor 31. 12.198
	Gefährdung: Stiegenhaus 
(Ausnahmen AStV §22 Abs.1 Z1 vor 31.12.1983, Abs. 1 Z2 od. Abs. 2 Z1 oder 2 vor 31.12.1983). 
	Massnahmen:  Nach höchstens 10 m erreichen eines Verkehrsweges, nach höchstens 40 m jene Bereiche, durch die der Fluchtweg führt
* Ausnahme - nur erlaubt wenn bei ausschließlicher Gefahr durch Brandeinwirkung u. Ausgang in jedem Stockwerk (möglichst entgegengesetzt), der direkt ins Freie, in einen gesicherten Fluchtbereich oder in einen anderen Brandabschnitt führt - höchstens 50 m bei Räumen mit lichten Raumhöhe  mind.10 m, höchstens 50 m bei Räumen mit lichten Raumhöhe von mind. 5 m bei Vorhandensein einer automatischen Brandmeldeanlage mindestens im Schutzumfang „Brandabschnittsschutz“ mit Rauchmeldern, höchstens 70 m bei Räumen mit lichten Raumhöhe von mind. 10 m bei Vorhandensein einer automatischen Brandmeldeanlage mindestens im Schutzumfang „Brandabschnittsschutz“, mit Rauchmeldern,
höchstens 70 m bei Vorhandensein einer Rauch- und Wärmeabzugsanlage, welche durch eine automatische Brandmeldeanlage mindestens im Schutzumfang „Brandabschnittsschutz“ mit Rauchmeldern angesteuert wird.
* Bei unterschiedlicher lichter Höhe im Raum, gilt die durchschnittliche Raumhöhe.
* Aus jedem Arbeitsraum ein Ausgang direkt auf einen Fluchtweg
* Mind. zwei hinreichend weit voneinander entfernte und nach Möglichkeit auf verschiedenen Seiten des Raumes liegende Ausgänge direkt auf einen Fluchtweg - für Arbeitsräume mit einer Bodenfläche > 200 m², in denen mehr als 20 AN beschäftigt werden oder Arbeitsräume mit einer Bodenfläche > 500 m².
	Massnahmen: * Nutzbare Mindestbreite v. Fluchtwegen - für höchstens 20 Personen 1,0 m; für höchstens 120 Personen 1,2 m; bei mehr als 120 Personen erhöht sich die Breite für je weitere zehn Personen um jeweils 0,1 m.
* Nutzbare Mindestbreite für Notausgänge - für höchstens 40 Personen 0,8 m; für höchstens 80 Personen 0,9 m; für höchstens 120 Personen 1,0 m; bei mehr als 120 Personen erhöht sich die Breite für je weitere zehn Personen um jeweils 0,1 m.
* Mehrgeschoßige Gebäude - siehe AI Erlass BMASK-461.304/0002-VII/A/2/2013 
* Aufteilung von Ausgängen zum Erreichen der erforderlichen Mindestbreite - unmittelbar nebeneinander liegend u. jeder Ausgang mind. 0,8m.
* Liegen 2 Notausgänge  max. 20cm nebeneinander gelten sie als 1 Notausgang.
* Stehen mehrere Notausgänge zur Verfügung sind diese auf die Personenzahl aufzuteilen und die Breite für Notausgänge und Fluchtwege zu berechnen
* Fluchtwege dürfen in Fluchtrichtung für eine Länge von höchstens 2,0 m in unmittelbar nebeneinanderliegende Abschnitte unterteilt werden, sofern die nutzbare Breite jedes einzelnen Abschnittes mindestens 0,8 m beträgt.

	Massnahmen: * Kein Fluchtweg erlaubt - Bereiche mit gefährlichen Stoffen, atembare Gase die in solchen Mengen vorhanden sind od. austreten können dass das sichere Verlassen im Gefahrenfalle unmöglich machen könnte 
* Aufzüge, Fahrtreppen und Fahrsteige sind als Fluchtwege unzulässig.
* Verbote - nicht verstellen, Mindestbreite nicht einschränken, durch Gegenstände begrenzen die leicht umgestoßen od. verschoben werden können.
* Anforderungen - Jederzeit ungehindert benützbar, als solche leicht u. eindeutig erkennbar (wenn nicht eindeutig erkennbar, kennzeichnen), Fußboden-, Wand- und Deckenoberflächen aus mindestens schwer brennbaren und schwach qualmenden Materialien, Verkehrswege, die im Gefahrenfall nicht benützt werden dürfen, als solche kennzeichnen.
* Fluchtwege in Gebäuden über Stiegen - mind. brandhemmend (sofern sie sich nicht in einem gesicherten Fluchtbereich befinden). * Fluchtwege über Stiegen mit gewendelten Laufteilen - nur wenn erforderliche Mindestbreite (aufgrund d. Personenanzahl) u. Auftrittsbreite mind. 20 cm beträgt und höchstens 60 Personen darauf angewiesen sind.
* Außenstiegen - nur aus nicht brennbaren Materialien, bei jeder Witterung gefahrlos begehbar. 
* Mehr als ein Obergeschoß die Ausführung mind. brandhemmend - für Türen der Außenstiegen ins Gebäude, die Wand an der die Außenstiege entlangführt bis zum Geländeniveau und beidseits der Stiege jeweils mind. je 3,0 m sowie allfällige Fenster.
	Massnahmen:  Anforderung - Jederzeit leicht, ohne fremde Hilfsmittel von innen öffenbar, leicht u. eindeutig erkennbar
* Verbote - Notausgänge verstellt, in der Mindestbreite eingeengt, durch Gegenstände begrenzt welche leicht verschoben und umgestoßen werden können.
* Kennzeichnung - als solche leicht und eindeutig erkennbar ,wenn nicht eindeutig erkennbar, kennzeichnen. Ausgänge die im Gefahrenfall nicht benützt werden dürfen, als solche kennzeichnen.
* Drehtüren sind als Notausgänge unzulässig.
* Benützung > 15 Personen je Notausgang - Türe in Fluchtrichtung aufgehend
* Automatische Türen als Notausgänge zulässig - nur wenn sich die Türen in jeder Stellung händisch leicht in Fluchtrichtung öffnen lassen, oder bei Stromausfall oder Ausfall der Steuerung selbsttätig öffnen und geöffnet bleiben oder händisch leicht öffnen lassen und auf den Ausgang im Gefahrenfall höchstens 15 Personen angewiesen sind.
* Ausgänge von Tragluftbauten müssen stabil ausgeführt sein. Das Zusammensinken der Hülle muss soweit verhindert sein, um gefahrlos den Raum verlassen zu können.
	Massnahmen:  In diesem Bereich nur geringe Brandlast (Erlass ZAI)
* Ausführung - Wände, Decken, Fußböden, Stiegen mindestens hochbrandhemmend (auch Glasflächen),  Fußboden-, Wand- und Deckenoberflächen mindestens aus schwer brennbaren und schwach qualmenden Materialien 
* Angrenzende Räume die nicht den Anforderungen an gesicherte Fluchtbereiche erfüllen - Türen
mindestens brandhemmend u. selbstschließend oder zu Räumen mit geringer Brandlast mindestens rauchdicht und selbstschließend. Geeignete Maßnahmen, wie Rauchabzugsöffnungen, die ein Verqualmen im Brandfall verhindern. 
	Massnahmen: * Als Geschoße gelten Erdgeschoß, Ober- und Untergeschoße.
* Erforderlichenfalls Maßnahmen um ein Vorbeilaufen am Ausgang zu verhindern.
* Bei mehr als 2 Geschoße - mind. 1 durchgehendes Stiegenhaus, das Stiegenhaus muss den Anforderungen gesicherter Fluchtbereiche entsprechen (Glaswände ZAI Erlass  BMWA-461.304/0057-III/2/2007) 
* Bei mehr als 5 Geschoße - Wände, Decken, Fußböden, Stiegen mindestens brandbeständig und Fußboden-, Wand- und Deckenoberflächen aus nicht brennbaren Materialien.
	Zuständiger: 
	Termin: 
	Kontrolle: 
	Schaltfläche1: 
	addLineMassnahmen: 



